
 

 
 

Anlage zu Nr. 68.13 VV BauO NRW 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) 
Vom 24. Juli 1985 (BGBl. I S. 1586), zuletzt geändert durch Verordnung  

vom 26. Oktober 1993 (BGBl. I S. 1782) 
 

 
§ 1 Genehmigungsbedürftige Anlagen 
 
(1) Die Errichtung und der Betrieb der im Anhang genannten Anlagen bedürfen einer 
Genehmigung, soweit den Umständen nach zu erwarten ist, dass sie länger als während der 
zwölf Monate, die auf die Inbetriebnahme folgen, an demselben Ort betrieben werden. Für 
die in den Nummern 2.9, 2.10, 7.4, 7.5, 7.13, 7.14, 9.1, 9.3 bis 9.9, 9.11 bis 9.35 und 10.1 
des Anhangs genannten Anlagen gilt dies nur, soweit sie gewerblichen Zwecken dienen 
oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen verwendet werden. Hängt die 
Genehmigungsbedürftigkeit der im Anhang genannten Anlagen vom Erreichen oder 
Überschreiten einer bestimmten Leistungsgrenze oder Anlagengröße ab, ist jeweils auf den 
rechtlich und tatsächlich möglichen Betriebsumfang abzustellen. 
(2) Das Genehmigungserfordernis erstreckt sich auf alle vorgesehenen 
1. Anlagenteile und Verfahrensschritte, die zum Betrieb notwendig sind, und 
2. Nebeneinrichtungen, die mit den Anlagenteilen und Verfahrensschritten nach Nummer 1 
in einem räumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang stehen und die für 
a) das Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen, 
b) die Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen oder 
c) das Entstehen sonstiger Gefahren, erheblicher Nachteile oder erheblicher 
Belästigungen 
von Bedeutung sein können. 
(3) Die im Anhang bestimmten Voraussetzungen liegen auch vor, wenn mehrere Anlagen 
derselben Art in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehen 
(gemeinsame Anlage) und zusammen die maßgebenden Leistungsgrenzen oder 
Anlagengrößen erreichen oder überschreiten werden. Ein enger räumlicher und 
betrieblicher Zusammenhang ist gegeben, wenn die Anlagen 
1. auf demselben Betriebsgelände liegen, 
2. mit gemeinsamen Betriebseinrichtungen verbunden sind und  
3. einem vergleichbaren technischen Zweck dienen. 
(4) Gehören zu einer Anlage Teile oder Nebeneinrichtungen, die je gesondert 
genehmigungsbedürftig wären, so bedarf es lediglich einer Genehmigung. 
(5) Soll die für die Genehmigungsbedürftigkeit maßgebende Leistungsgrenze oder 
Anlagengröße durch die Erweiterung einer bestehenden Anlage erstmals überschritten 
werden, bedarf die gesamte Anlage der Genehmigung. 
 
§ 2 Zuordnung zu den Verfahrensarten 
 
(1) Das Genehmigungsverfahren wird durchgeführt nach  
1. § 10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für 
a) Anlagen, die in Spalte 1 des Anhangs genannt sind, 
b) Anlagen, die sich aus in Spalte 1 und in Spalte 2 des Anhangs genannten Anlagen 
zusammensetzen, 
2. § 19 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im vereinfachten Verfahren für in Spalte 2 
des Anhangs genannte Anlagen. 



 

 
 
Soweit die Zuordnung zu den Spalten von der Leistungsgrenze oder Anlagengröße 
abhängt, gilt § 1 Abs. 1 Satz 3 entsprechend. 
(2) Kann eine Anlage vollständig verschiedenen Anlagenbezeichnungen im Anhang 
zugeordnet werden, so ist die speziellere Anlagenbezeichnung maßgebend. 
(3) Für in Spalte 1 des Anhangs genannte Anlagen, die ausschließlich oder überwiegend 
der Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren, Einsatzstoffe, Brennstoffe oder 
Erzeugnisse dienen (Versuchsanlagen), wird das vereinfachte Verfahren durchgeführt, 
wenn die Genehmigung für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren nach Inbetriebnahme 
der Anlage erteilt werden soll; dieser Zeitraum kann auf Antrag bis zu einem weiteren Jahr 
verlängert werden. Soll die Lage, die Beschaffenheit oder der Betrieb einer nach Satz 1 
genehmigten Anlage für einen anderen Entwicklungs- oder Erprobungszweck geändert 
werden, ist ein Verfahren nach Satz 1 durchzuführen. 
(4) Wird die für die Zuordnung zu den Spalten 1 oder 2 des Anhangs maßgebende 
Leistungsgrenze oder Anlagengröße durch die Errichtung und den Betrieb einer weiteren 
Teilanlage oder durch eine sonstige Erweiterung der Anlage erreicht oder überschritten, 
wird die Genehmigung für die Änderung in dem Verfahren erteilt, dem die Anlage nach 
der Summe ihrer Leistung oder Größe entspricht. 
 
§ 3 Aufhebung von Bundesrecht 
 
Die Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen vom 14. Februar 1975 (BGBI. I 
S. 499, 727), zuletzt geändert durch § 37 der Verordnung vom 22. Juni 1983 (BGBl. I 
S. 719), wird aufgehoben. 
 
§ 4 Aufhebung von Landesrecht 
 
Es werden aufgehoben: 
1. die Verordnung des Niedersächsischen Landesministeriums über die Errichtung und den 
Betrieb von Aufbereitungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe und Teersplittanlagen 
vom 9. April 1973 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 113), 
2. die Zweite Verordnung der Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Durchführung des Immissionsschutzgesetzes (Errichtung und Betrieb von Müll-
verbrennungsanlagen) vom 24. Juni 1963 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen - GV.NW. - S. 234), 
3. die Vierte Verordnung der Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Durchführung des Immissionsschutzgesetzes (Lärmschutz bei Baumaschinen) vom 26. 
Oktober 1965 (GV.NW. S. 322), geändert durch Verordnung vom 25. Juli 1967 (GV.NW. 
S. 137), 
4. die Sechste Verordnung der Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Durchführung des Immissionsschutzgesetzes (Errichtung und Betrieb von Aufberei-
tungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe einschließlich Teersplittanlagen) vom 17. 
Oktober 1967 (GV.NW. S. 184), 
5. die Siebente Verordnung der Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Durchführung des Immissionsschutzgesetzes (Auswurfbegrenzung bei Trockenöfen) vom 
1. Oktober 1968 (GV.NW. S. 320). 



 

 
 
 
§ 5 Berlin-Klausel 
(gegenstandslos) 
 



 

 
 

 
Anhang 

Spalte 1 Spalte 2 
1. Wärmeerzeugung, Bergbau, 
Energie 

 

1.1 Kraftwerke, Heizkraftwerke und 
Heizwerke mit Feuerungsanlagen für 
den Einsatz von festen, flüssigen oder 
gasförmigen Brennstoffen, soweit die 
Feuerungswärmeleistung 50 Megawatt 
übersteigt 

 

1.2 Feuerungsanlagen, einschließlich 
zugehöriger Dampfkessel, für den 
Einsatz von  

Feuerungsanlagen, einschließlich 
zugehöriger Dampfkessel, für den 
Einsatz von 

 a) Kohle, Koks, einschließlich 
Petrolkoks und Restkoksen aus der 
Kohlevergasung, Kohlebriketts, 
Torfbriketts, Brenntorf, Heizölen, 
Methanol, Äthanol, naturbelas-
senem Holz sowie von 

a) Kohle, Koks, einschließlich 
Petrolkoks und Restkoksen aus der 
Kohlevergasung, Kohlebriketts, 
Torfbriketts, Brenntorf, Heizölen, 
ausgenommen Heizöl EL, 
Methanol, Äthanol, 
naturbelassenem Holz sowie von 

 aa) gestrichenem, lackiertem oder 
beschichtetem Holz sowie 
daraus anfallenden Resten, 
soweit keine Holzschutzmittel 
aufgetragen oder enthalten sind 
und Beschichtungen nicht aus 
halogenorganischen 
Verbindungen bestehen oder 
von 

 aa) gestrichenem, lackiertem oder 
beschichtetem Holz sowie 
daraus anfallenden Resten, 
soweit keine Holzschutzmittel 
aufgetragen oder enthalten sind 
und Beschichtungen nicht aus 
halogenorganischen 
Verbindungen bestehen oder 
von 

 bb) Sperrholz, Spanplatten, 
Faserplatten oder sonst 
verleimtem Holz sowie daraus 
anfallenden Resten, soweit 
keine Holzschutzmittel 
aufgetragen oder enthalten sind 
und Beschichtungen nicht aus 
halogenorganischen 
Verbindungen bestehen 

 mit einer Feuerungswärmeleistung 
von 50 Megawatt oder mehr oder  

 bb) Sperrholz, Spanplatten, 
Faserplatten oder sonst 
verleimtem Holz sowie daraus 
anfallenden Resten, soweit 
keine Holzschutzmittel 
aufgetragen oder enthalten sind 
und Beschichtungen nicht aus 
halogenorganischen 
Verbindungen bestehen 

 mit einer Feuerungswärmeleistung 
von 1 Megawatt bis weniger als 50 
Megawatt 



 

 
 

Spalte 1 Spalte 2 
 b) gasförmigen Brennstoffen 
 
 
 
 aa) Gasen der öffentlichen 

Gasversorgung, 
naturbelassenem Erdgas oder 
Erdölgas mit vergleichbaren 
Schwefelgehalten, Flüssiggas 
oder Wasserstoff,  

b) Heizöl EL mit einer 
Feuerungswärmeleis tung von 5 
Megawatt bis weniger als 50 
Megawatt oder 

c) gasförmigen Brennstoffen 
 aa) Gasen der öffentlichen 

Gasversorgung, 
naturbelassenem Erdgas oder 
Erdölgas mit vergleichbaren 
Schwefelgehalten, Flüssiggas 
oder Wasserstoff, 

 bb) Klärgas mit einem 
Volumengehalt an 
Schwefelverbindungen bis zu 1 
vom Tausend, angegeben als 
Schwefel, oder Biogas aus der 
Landwirtschaft  

 bb) Klärgas mit einem 
Volumengehalt an 
Schwefelverbindungen bis zu 1 
vom Tausend, angegeben als 
Schwefel, oder Biogas aus der 
Landwirtschaft 

 cc) Koksofengas, Grubengas, 
Stahlgas, Hochofengas, 
Raffineriegas und Synthesegas 
mit einem Volumengehalt an 
Schwefelverbindungen bis zu 1 
vom Tausend, angegeben als 
Schwefel, 

 cc) Koksofengas, Grubengas, 
Stahlgas, Hochofengas, 
Raffineriegas und Synthesegas 
mit einem Volumengehalt an 
Schwefelverbindungen bis zu 1 
vom Tausend, angegeben als 
Schwefel, 

 dd) Erdölgas aus der 
Tertiärförderung von Erdöl  

 mit einer Feuerungswärmeleistung 
von 50 Megawatt oder mehr 

 dd) Erdölgas aus der 
Tertiärförderung von Erdöl 

 mit einer Feuerungswärmeleistung 
von 10 Megawatt bis weniger als 
50 Megawatt 

1.3 Feuerungsanlagen, einschließlich 
zugehöriger Dampfkessel, für den 
Einsatz anderer als in 1.2 genannter 
fester, flüssiger oder gasförmiger 
brennbarer Stoffe mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 1 
Megawatt oder mehr 

Feuerungsanlagen, einschließlich 
zugehöriger Dampfkessel, für den 
Einsatz anderer als in 1.2 genannter 
fester, flüssiger oder gasförmiger 
brennbarer Stoffe mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 100 
Kilowatt bis weniger als 1 Megawatt  

1.4 - Verbrennungsmotoranlagen für den 
Einsatz von  
a) Altöl oder Deponiegas oder 
b) anderen brennbaren Stoffen als 

unter Buchstabe a mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 1 
Megawatt oder mehr, aus-
genommen 
Verbrennungsmotoranlagen für 
Bohranlagen und 
Notstromaggregate 



 

 
 

Spalte 1 Spalte 2 
1.5 Gasturbinenanlagen zum Antrieb von 

Generatoren oder Arbeitsmaschinen 
mit einer Feuerungswärmeleistung von 
50 Megawatt oder mehr, 
ausgenommen Gasturbinen mit 
geschlossenem Kreislauf 

Gasturbinen zum Antrieb von 
Generatoren oder Arbeitsmaschinen mit 
einer Feuerungswärmeleistung von 
weniger als 50 Megawatt, ausge-
nommen Gasturbinen mit 
geschlossenem Kreislauf 

1.6 - - 
1.7 Kühltürme mit einem 

Kühlwasserdurchsatz von 10 000 
Kubikmetern oder mehr je Stunde 

- 

1.8 - Elektroumspannanlagen mit einer Ober-
spannung von 220 Kilovolt oder mehr 
einschließlich der Schaltfelder, 
ausgenommen eingehauste 
Elektroumspannanlagen 

1.9 - Anlagen zum Mahlen oder Trocknen 
von Kohle mit einer Leistung von 1 
Tonne oder mehr je Stunde 

1.10 Anlagen zum Brikettieren von Braun- 
oder Steinkohle 

- 

1.11 Anlagen zur Trockendestillation, 
insbesondere von Steinkohle, 
Braunkohle, Holz, Torf oder Pech 
(z.B. Kokereien, Gaswerke und 
Schwelereien), ausgenommen 
Holzkohlenmeiler 

- 

1.12 Anlagen zur Destillation oder 
Weiterverarbeitung von Teer oder 
Teererzeugnissen oder von Teer- oder 
Gaswasser 

- 

1.13 Anlagen zur Erzeugung von 
Generator- oder Wassergas aus festen 
Brennstoffen 

- 

1.14 Anlagen zur Vergasung oder 
Verflüssigung von Kohle 

- 

1.15 Anlagen zur Erzeugung von Stadt- 
oder Ferngas aus Kohlenwasserstoffen 
durch Spalten 

- 

1.16 Anlagen über Tage zur Gewinnung 
von Öl aus Schiefer oder anderen 
Gesteinen oder Sanden  

 sowie Anlagen zur Destillation oder 
Weiterverarbeitung solcher Öle 

- 

2. Steine und Erden, Glas, Keramik, 
Baustoffe 

 

2.1 - Steinbrüche, in denen Sprengstoffe oder 
Flammenstrahler verwendet werden 



 

 
 

Spalte 1 Spalte 2 
2.2 - Anlagen zum Brechen, Mahlen oder 

Klassieren von natürlichem oder 
künstlichem Gestein einschließlich 
Schlacke und Abbruchmaterial, aus-
genommen Klassieranlagen für Sand 
oder Kies und Anlagen zur Behandlung 
von Abbruchmaterial am 
Entstehungsort 

2.3 Anlagen zur Herstellung von 
Zementklinker oder Zementen 

- 

2.4 - Anlagen zum Brennen von Bauxit, 
Dolomit, Gips, Kalkstein, Kieselgur, 
Magnesit, Quarzit oder von Ton zu 
Schamotte 

2.5 - Anlagen zum Mahlen von Gips, 
Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben, 
Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff 
(Traß) oder Zementklinker 

2.6 Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung 
oder Verarbeitung von Asbest 

Anlagen zum mechanischen Be- oder 
Verarbeiten von Asbesterzeugnissen auf 
Maschinen 

2.7 - Anlagen zum Blähen von Perlite, 
Schiefer oder Ton 

2.8 Anlagen zur Herstellung von Glas, 
auch soweit es aus Altglas hergestellt 
wird, einschließlich Glasfasern, die 
nicht für medizinische oder 
fernmeldetechnische Zwecke 
bestimmt sind 

- 

2.9 - Anlagen zum Säurepolieren oder 
Mattätzen von Glas oder Glaswaren 
unter Verwendung von Flußsäure 

2.10 Anlagen zum Brennen keramischer 
Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt 
der Brennanlage vier Kubikmeter oder 
mehr und die Besatzdichte 300 
Kilogramm oder mehr je Kubikmeter 
Rauminhalt der Brennanlage beträgt, 
ausgenommen elektrisch beheizte 
Brennöfen, die diskontinuierlich und 
ohne Abluftführung betrieben werden 

Anlagen zum Brennen keramischer 
Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der 
Brennanlage vier Kubikmeter oder mehr 
und die Besatzdichte mehr als 100 
Kilogramm und weniger als 300 
Kilogramm je Kubikmeter Rauminhalt 
der Brennanlage beträgt, ausgenommen 
elektrisch beheizte Brennöfen, die 
diskontinuierlich und ohne 
Abluftführung betrieben werden 

2.11 Anlagen zum Schmelzen 
mineralischer Stoffe 

- 

2.12 - - 



 

 
 

Spalte 1 Spalte 2 
2.13 - Anlagen zur Herstellung von Beton, 

Mörtel oder Straßenbaustoffen unter 
Verwendung von Zement mit einer 
Leistung von 100 Kubikmetern je 
Stunde oder mehr, auch soweit die 
Einsatzstoffe lediglich trocken gemischt 
werden 

2.14 - Anlagen zur Herstellung von 
Formstücken unter Verwendung von 
Zement oder anderen Bindemitteln 
durch Stampfen, Schocken, Rütteln oder 
Vibrieren mit einer Produktionsleistung 
von einer Tonne oder mehr je Stunde 

2.15 Anlagen zur Herstellung oder zum 
Schmelzen von Mischungen aus 
Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen 
einschließlich Aufbereitungsanlagen 
für bituminöse Straßenbaustoffe und 
Teersplittanlagen, mit einer 
Produktionsleistung von 200 Tonnen 
oder mehr je Stunde 

Anlagen zur Herstellung oder zum 
Schmelzen von Mischungen aus 
Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen 
einschließlich Aufbereitungsanlagen für 
bituminöse Straßenbaustoffe und 
Teersplittanlagen, mit einer 
Produktionsleistung bis weniger als 200 
Tonnen je Stunde 

3. Stahl, Eisen und sonstige Metalle 
einschließlich Verarbeitung 

 

3.1 Anlagen zum Rösten (Erhitzen unter 
Luftzufuhr zur Überführung in Oxide), 
Schmelzen oder Sintern 
(Stückigmachen von feinkörnigen 
Stoffen durch Erhitzen) von Erzen 

- 

3.2 Anlagen zur Gewinnung von Roheisen 
oder Nichteisenrohmetallen aus Erzen 
oder Sekundärrohstoffen 

Anlagen zur thermischen Aufbereitung 
von Hüttenstäuben für die Gewinnung 
von Metallen oder Metallverbindungen 
im Drehrohr oder in einer Wirbelschicht 

3.3 Anlagen zur Stahlerzeugung sowie 
Anlagen zum Erschmelzen von 
Gusseisen oder Stahl, ausgenommen 
Schmelzanlagen für Gusseisen oder 
Stahl mit einer Schmelzleistung bis zu 
2,5 Tonnen je Stunde 

Anlagen zum Erschmelzen von 
Gusseisen oder Stahl mit einer 
Schmelzleistung bis zu 2,5 Tonnen je 
Stunde sowie Vakuum-Schmelzanlagen 
für Gusseisen oder Stahl für einen 
Einsatz von 5 Tonnen oder mehr 

3.4 Schmelzanlagen für Zink oder 
Zinklegierungen für einen Einsatz von 
1000 Kilogramm oder mehr oder 
Schmelzanlagen für sonstige 
Nichteisenmetalle einschließlich der 
Anlagen zur Raffination für einen 
Einsatz von 500 Kilogramm oder 
mehr, ausgenommen 

Schmelzanlagen für Zink oder 
Zinklegierungen für einen Einsatz von 
50 bis weniger als 1000 Kilogramm 
oder Schmelzanlagen für sonstige 
Nichteisenmetalle einschließlich der 
Anlagen zur Raffination für einen 
Einsatz von 50 bis weniger als 500 
Kilogramm, ausgenommen 

 - Vakuum-Schmelzanlagen, - Vakuum-Schmelzanlagen, 



 

 
 

Spalte 1 Spalte 2 
 - Schmelzanlagen für 

Gusslegierungen aus Zinn und Wis-
mut oder aus Feinzink und 
Aluminium in Verbindung mit 
Kupfer oder Magnesium, 

- Schmelzanlagen für 
Gusslegierungen aus Zinn und 
Wismut oder aus Feinzink und 
Aluminium in Verbindung mit 
Kupfer oder Magnesium, 

 -  Schmelzanlagen, die Bestandteil 
von Druck- oder 
Kokillengießmaschinen sind, 

- Schmelzanlagen, die Bestandteil 
von Druck- oder 
Kokillengießmaschinen sind oder 
die ausschließlich im 
Zusammenhang mit einzelnen 
Druck- oder 
Kokillengießmaschinen gießfertige 
Nichteisenmetalle oder gießfertige 
Legierungen niederschmelzen, 

 - Schmelzanlagen für Edelmetalle 
oder für Legierungen, die nur aus 
Edelmetallen oder aus Edelmetallen 
und Kupfer bestehen, und 

- Schmelzanlagen für Edelmetalle 
oder für Legierungen, die nur aus 
Edelmetallen oder aus Edelmetallen 
und Kupfer bestehen, und 

 - Schwallötbäder - Schwallötbäder 
3.5 - Anlagen zum Abziehen der Oberflächen 

von Stahl, insbesondere von Blöcken, 
Brammen, Knüppeln, Platinen oder 
Blechen, durch Flämmen 

3.6 Anlagen zum Walzen von Metallen, 
ausgenommen 

 - Anlagen zum Walzen von 
Nichteisenmetallen mit einer 
Leistung von weniger als 8 Tonnen 
Schwermetall oder weniger als 2 
Tonnen Leichtmetall je Stunde 

Anlagen zum Walzen von Kaltband mit 
einer Bandbreite ab 650 Millimeter 
sowie Anlagen zum Walzen von 
Nichteisenmetallen mit einer Leistung 
von 1 Tonne bis weniger als 8 Tonnen 
Schwermetall oder von 0,5 Tonnen bis 
weniger als 2 Tonnen Leichtmetall je 
Stunde 

3.7 Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien, 
ausgenommen Anlagen, in denen 
Formen oder Kerne auf kaltem Wege 
hergestellt werden, soweit deren 
Leistung weniger als 80 Tonnen 
Gussteile je Monat beträgt 

Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien, 
in denen Formen oder Kerne auf kaltem 
Wege hergestellt werden, mit einer 
Leistung von weniger als 80 Tonnen 
Gussteile je Monat 



 

 
 

Spalte 1 Spalte 2 
3.8 Gießereien für Nichteisenmetalle, 

ausgenommen 
 - Gießereien für Glocken- oder 

Kunstguss, 
 - Gießereien, in denen in metallische 

Formen abgegossen wird, 
 - Gießereien, in denen das Metall in 

ortsbeweglichen Tiegeln 
niedergeschmolzen wird, und 

 - Gießereien zur Herstellung von 
Blas- oder Ziehwerkzeugen aus den 
in Nummer 3.4 genannten 
niedrigschmelzenden 
Gusslegierungen 

Anlagen, die aus einer oder mehreren 
Druckgießmaschinen mit Zuhaltekräften 
von 2 Meganewton oder mehr bestehen 

3.9 Anlagen zum Aufbringen von 
metallischen Schutzschichten auf 
Metalloberflächen 

Anlagen zum Aufbringen von 
metallischen Schutzschichten auf 
Metalloberflächen 

 a) aus Blei, Zinn, Zink oder ihren 
Legierungen mit Hilfe von 
schmelzflüssigen Bädern mit einer 
Leistung von zehn Tonnen 
Rohgutdurchsatz oder mehr je 
Stunde, ausgenommen Anlagen 
zum kontinuierlichen Verzinken 
nach dem Sendzimirverfahren, oder 

a) aus Blei, Zinn, Zink oder ihren 
Legierungen mit Hilfe von 
schmelzflüssigen Bädern mit einer 
Leistung von 500 Kilogramm bis 
weniger als zehn Tonnen 
Rohgutdurchsatz je Stunde, 
ausgenommen Anlagen zum 
kontinuierlichen Verzinken, oder  

 b) durch Flamm- oder 
Lichtbogenspritzen mit einem 
Durchsatz an Blei, Zinn, Zink, 
Nickel, Kobalt oder ihren 
Legierungen von 50 Kilogramm 
oder mehr je Stunde  

b) durch Flamm- oder 
Lichtbogenspritzen mit einem 
Durchsatz an Blei, Zinn, Zink, 
Nickel, Kobalt oder ihren 
Legierungen von 2 Kilogramm bis 
weniger als 50 Kilogramm je 
Stunde 

3.10 - Anlagen zur Oberflächenbehandlung 
von Metallen unter Verwendung von 
Fluß- oder Salpetersäure, ausgenommen 
Chromatieranlagen 

3.11 Anlagen, die aus einem oder mehreren 
maschinell angetriebenen Hämmern 
bestehen, wenn die Schlagenergie 
eines Hammers 20 Kilojoule 
überschreitet; den Hämmern stehen 
Fallwerke gleich 

Anlagen, die aus einem oder mehreren 
maschinell angetriebenen Hämmern 
bestehen, wenn die Schlagenergie eines 
Hammers 1 Kilojoule bis weniger als 20 
Kilojoule beträgt; den Hämmern stehen 
Fallwerke gleich 

3.12 - - 
3.13 Anlagen zur Sprengverformung oder 

zum Plattieren mit Sprengstoffen bei 
einem Einsatz von 10 Kilogramm 
Sprengstoff oder mehr je Schuß 

- 



 

 
 

Spalte 1 Spalte 2 
3.14 Anlagen zum Zerkleinern von Schrott 

durch Rotormühlen mit einer 
Nennleistung des Rotorantriebes von 
500 Kilowatt oder mehr 

Anlagen zum Zerkleinern von Schrott 
durch Rotormühlen mit einer 
Nennleistung des Rotorantriebes von 
100 Kilowatt bis weniger als 500 
Kilowatt 

3.15 - Anlagen zur Herstellung oder Reparatur 
von 
a) ... 
b) Behältern aus Blech mit einem 

Rauminhalt von 5 Kubikmetern 
oder mehr oder 

c) Containern von 7 Quadratmetern 
Grundfläche oder mehr 

3.16 Anlagen zur Herstellung von 
warmgefertigten nahtlosen oder 
geschweißten Rohren aus Stahl 

- 

3.18 Anlagen zur Herstellung oder 
Reparatur von Schiffskörpern oder -
sektionen aus Metall mit einer Länge 
von 20 Metern oder mehr 

- 

3.20 - Anlagen zur Oberflächenbehandlung 
von Gegenständen aus Stahl, Blech oder 
Guss mit festen Strahlmitteln, die 
außerhalb geschlossener Räume 
betrieben werden, ausgenommen nicht 
begehbare Handstrahlkabinen 

3.21 Anlagen zur Herstellung von 
Bleiakkumulatoren mit einer Leistung 
von 1500 Starterbatterien oder 
Industriebatteriezellen oder mehr je 
Tag 

Anlagen zur Herstellung von 
Bleiakkumulatoren mit einer Leistung 
von weniger als 1500 Starterbatterien 
oder Industriebatteriezellen je Tag 

3.22 - Anlagen zur Herstellung von 
Metallpulver durch Stampfen 

3.23 Anlagen zur Herstellung von 
Aluminium-, Eisen- oder Mag-
nesiumpulver oder -pasten oder von 
blei- oder nickelhaltigen Pulvern oder 
Pasten in einem anderen als dem in 
Nummer 3.22 genannten Verfahren 

Anlagen zur Herstellung von 
Metallpulvern oder -pasten nach einem 
anderen als dem in Nummer 3.22 
genannten Verfahren, ausgenommen 
Anlagen zur Herstellung von 
Edelmetallpulver 

4. Chemische Erzeugnisse, 
Arzneimittel, Mineralölraffination 
und Weiterverarbeitung 

 

4.1 Anlagen zur fabrikmäßigen 
Herstellung von Stoffen durch 
chemische Umwandlung, insbesondere 

 

 a) zur Herstellung von anorganischen 
Chemikalien wie Säuren, Basen, 
Salze, 
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 b) zur Herstellung von Metallen oder 

Nichtmetallen auf nassem Wege 
oder mit Hilfe elektrischer Energie, 

 

 c) zur Herstellung von Korund oder 
Karbid, 

 

 d) zur Herstellung von Halogenen 
oder Halogenerzeugnissen oder von 
Schwefel oder 
Schwefelerzeugnissen, 

 

 e) zur Herstellung von phosphor- oder 
stickstoffhaltigen Düngemitteln, 

 

 f) zur Herstellung von unter Druck 
gelöstem Acetylen 
(Dissousgasfabriken), 

 

 g) zur Herstellung von organischen 
Chemikalien oder Lösungsmitteln 
wie Alkohole, Aldehyde, Ketone, 
Säuren, Ester, Acetate, Äther, 

 

 h) zur Herstellung von Kunststoffen 
oder Chemiefasern, 

 

 i) zur Herstellung von 
Cellulosenitraten, 

 

 k) zur Herstellung von Kunstharzen,  
 l) zur Herstellung von 

Kohlenwasserstoffen, 
 

 m) zur Herstellung von synthetischem 
Kautschuk, 

 

 n) - Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung 
von Stoffen durch chemische 
Umwandlung zum Regenerieren von 
Gummi oder Gummimischprodukten 
unter Verwendung von Chemikalien, 

 o) zur Herstellung von Teerfarben 
oder Teerfarbenzwischenprodukten, 

 

 p) zur Herstellung von Seifen oder 
Waschmitteln; 

 

 hierzu gehören nicht Anlagen zur 
Erzeugung oder Spaltung von 
Kernbrennstoffen oder zur 
Aufarbeitung bestrahlter 
Kernbrennstoffe  
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4.2 Anlagen, in denen Pflanzenschutz- 

oder Schädlingsbekämpfungsmittel 
oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder 
maschinell gemischt, abgepackt oder 
umgefüllt werden, soweit Stoffe 
gehandhabt werden, bei denen die 
Voraussetzungen des § 1 der Störfall-
Verordnung vorliegen, auch soweit 
den Umständen nach zu erwarten ist, 
dass die Anlagen weniger als während 
der zwölf Monate, die auf die 
Inbetriebnahme folgen, an demselben 
Ort betrieben werden 

Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder 
Schädlingsbekämpfungsmittel oder ihre 
Wirkstoffe gemahlen oder maschinell 
gemischt, abgepackt oder umgefüllt 
werden, soweit keine Stoffe gehandhabt 
werden, bei denen die Voraussetzungen 
des § 1 der Störfall-Verordnung 
vorliegen 

4.3 - Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung 
von Arzneimitteln oder 
Arzneimittelzwischenprodukten, soweit 
a) Pflanzen, Pflanzenteile oder 

Pflanzenbestandteile extrahiert, 
destilliert oder auf ähnliche Weise 
behandelt werden, ausgenommen 
Extraktionsanlagen mit Ethanol 
ohne Erwärmen, 

b) Tierkörper, auch lebender Tiere, 
sowie Körperteile, 
Körperbestandteile und 
Stoffwechselprodukte von Tieren 
eingesetzt werden oder 

c) Mikroorganismen sowie deren 
Bestandteile oder 
Stoffwechselprodukte verwendet 
werden, 

ausgenommen Anlagen, die 
ausschließlich der Herstellung der 
Darreichungsform dienen 

4.4 Anlagen zur Destillation oder 
Raffination oder sonstigen 
Weiterverarbeitung von Erdöl oder 
Erdölerzeugnissen in Mineralöl-, 
Altöl- oder Schmierstoffraffinerien, in 
petrochemischen Werken oder bei der 
Gewinnung von Paraffin  

- 

4.5 Anlagen zur Herstellung von 
Schmierstoffen, wie Schmieröle, 
Schmierfette, Metallbearbeitungsöle 

- 

4.6 Anlagen zur Herstellung von Ruß - 
4.7 Anlagen zur Herstellung von 

Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder 
Elektrographit durch Brennen, zum 
Beispiel für Elektroden, 
Stromabnehmer oder Apparateteile 

- 
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4.8 Anlagen zur Aufarbeitung von 

organischen Lösungsmitteln durch 
Destillieren mit einer Leistung von 3 
Tonnen oder mehr je Stunde 

Anlagen zur Aufarbeitung von 
organischen Lösungsmitteln durch 
Destillieren mit einer Leistung von 1 
Tonne bis weniger als 3 Tonnen je 
Stunde 

4.9 - Anlagen zum Erschmelzen von 
Naturharzen oder Kunstharzen mit einer 
Leistung von 1 Tonne oder mehr je Tag 

4.10 - Anlagen zur Herstellung von Anstrich- 
oder Beschichtungsstoffen (Lasuren, 
Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder 
Druckfarben mit einer Leistung von 10 
Tonnen oder mehr je Tag 

5. Oberflächenbehandlung mit 
organischen Stoffen, Herstellung 
von bahnenförmigen Materialien 
aus Kunststoffen, sonstige 
Verarbeitung von Harzen und 
Kunststoffen 

 

5.1 Anlagen zum Beschichten, Lackieren, 
Kaschieren, Imprägnieren oder 
Tränken von Gegenständen, Glas- 
oder Mineralfasern oder bahnen- oder 
tafelförmigen Materialien 
einschließlich der zugehörigen 
Trocknungsanlagen mit 

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, 
Kaschieren, Imprägnieren oder Tränken 
von Gegen-ständen, Glas- oder 
Mineralfasern oder bahnen- oder 
tafelförmigen Materialien einschließlich 
der zugehörigen Trocknungsanlagen mit 

 a) Lacken, die organische 
Lösungsmittel enthalten und von 
diesen 250 Kilogramm oder mehr je 
Stunde eingesetzt werden, 

a) Lacken, die organische 
Lösungsmittel enthalten und von 
diesen 25 Kilogramm bis weniger 
als 250 Kilogramm je Stunde 
eingesetzt werden, 

 b) Kunstharzen, die unter 
weitgehender Selbstvernetzung 
ausreagieren (Reaktionsharze), wie 
Melamin-, Harnstoff-, Phenol-, 
Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- 
oder Polyesterharzen, sofern die 
Menge dieser Harze 25 Kilogramm 
oder mehr je Stunde beträgt, oder 

b) Kunstharzen, die unter 
weitgehender Selbstvernetzung 
ausreagieren (Reaktionsharze), wie 
Melamin-, Harnstoff-, Phenol-, 
Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- 
oder Polyesterharzen, sofern die 
Menge dieser Harze 10 Kilogramm 
bis weniger als 25 Kilogramm je 
Stunde beträgt, oder 

 c) Kunststoffen oder Gummi unter 
Einsatz von 250 Kilogramm 
organischen Lösungsmitteln oder 
mehr je Stunde, 

 ausgenommen Anlagen für den 
Einsatz von Pulverlacken oder 
Pulverbeschichtungsstoffen 

c) Kunststoffen oder Gummi unter 
Einsatz von 25 Kilogramm bis 
weniger als 250 Kilogramm 
organischer Lösungsmittel je 
Stunde, 

ausgenommen Anlagen für den Einsatz 
von Pulverlacken oder 
Pulverbeschichtungsstoffen 
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5.2 Anlagen zum Bedrucken von bahnen- 

oder tafelförmigen Materialien mit 
Rotationsdruckmaschinen 
einschließlich der zugehörigen 
Trocknungsanlagen, soweit die Farben 
und Lacke 

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- 
oder tafelförmigen Materia lien mit 
Rotationsdruckmaschinen einschließlich 
der zugehörigen Trocknungsanlagen, 
soweit Farben oder Lacke 

 a) organische Lösungsmittel mit 
einem Massenanteil von mehr als 
50 vom Hundert an Ethanol 
enthalten und insgesamt 500 
Kilogramm je Stunde oder mehr 
organische Lösungsmittel 
eingesetzt werden, oder 

a) organische Lösungsmittel mit 
einem Massenanteil von mehr als 
50 vom Hundert an Ethanol 
enthalten und insgesamt 50 
Kilogramm bis weniger als 500 
Kilogramm je Stunde organische 
Lösungsmittel eingesetzt werden, 
oder 

 b) sonstige organische Lösungsmittel 
enthalten und von diesen 250 
Kilogramm je Stunde oder mehr 
eingesetzt werden, ausgenommen 
Anlagen, in denen hochsiedende 
Öle als Lösungsmittel ohne 
Wärmebehandlung eingesetzt 
werden 

b) sonstige organische Lösungsmittel 
enthalten und von diesen 25 
Kilogramm bis weniger als 250 
Kilogramm je Stunde eingesetzt 
werden, ausgenommen Anlagen, in 
denen hochsiedende Öle als 
Lösungsmittel ohne 
Wärmebehandlung eingesetzt 
werden 

5.3 - - 
5.4 - Anlagen zum Tränken oder Überziehen 

von Stoffen oder Gegenständen mit 
Teer, Teeröl oder heißem Bitumen, 
ausgenommen Anlagen zum Tränken 
oder Überziehen von Kabeln mit 
heißem Bitumen 

5.5 - Anlagen zum Isolieren von Drähten 
unter Verwendung von Phenol- oder 
Kresolharzen 

5.6 - Anlagen zur Herstellung von 
bahnenförmigen Materialien auf 
Streichmaschinen einschließlich der 
zugehörigen Trocknungsanlagen unter 
Verwendung von Gemischen aus 
Kunststoffen und Weichmachern oder 
von Gemischen aus sonstigen Stoffen 
und oxidiertem Leinöl 

5.7 - Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen 
ungesättigten Polyesterharzen mit 
Styrol-Zusatz oder flüssigen 
Epoxidharzen mit Aminen zu 
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 a) Formmassen (zum Beispiel 

Harzmatten oder Faser-
Formmassen) oder 

b) Formteilen oder 
Fertigerzeugnissen, soweit keine 
geschlossenen Werkzeuge 
(Formen) verwendet werden, 

für einen Harzverbrauch von 500 
Kilogramm oder mehr je Woche 

5.8 - Anlagen zur Herstellung von 
Gegenständen unter Verwendung von 
Amino- oder Phenoplasten, wie Furan-, 
Harnstoff-, Phenol-, Resorcin- oder 
Xylolharzen mittels Wärmebehandlung, 
soweit die Menge der Ausgangsstoffe 
10 Kilogramm oder mehr je Stunde 
beträgt 

5.9 - Anlagen zur Herstellung von 
Reibbelägen unter Verwendung von 
Phenoplasten oder sonstigen 
Kunstharzbindemitteln, soweit kein 
Asbest eingesetzt wird 

5.10 - Anlagen zur Herstellung von 
künstlichen Schleifscheiben, -körpern, -
papieren oder -geweben unter 
Verwendung organischer Binde- oder 
Lösungsmittel 

5.11 - Anlagen zur Herstellung von 
Polyurethanformteilen, Bauteilen unter 
Verwendung von Polyurethan, 
Polyurethanblöcken in Kastenformen 
oder zum Ausschäumen von Hohl-
räumen mit Polyurethan, soweit die 
Menge der Polyurethan-Ausgangsstoffe 
200 Kilogramm oder mehr je Stunde 
beträgt, ausgenommen Anlagen zum 
Einsatz von thermoplastischen 
Polyurethangranulaten 

  
6. Holz, Zellstoff  
6.1 Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff 

aus Holz, Stroh oder ähnlichen 
Faserstoffen 

 
- 

6.2 - Anlagen, die aus einer oder mehreren 
Maschinen zur fabrikmäßigen 
Herstellung von Papier und Pappe 
bestehen, soweit die Bahnlänge des 
Papiers oder der Pappe bei einer 
Maschine 75 Meter oder mehr beträgt 
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6.3 Anlagen zur Herstellung von 

Holzfaserplatten, Holzspanplatten oder 
Holzfasermatten 

- 

6.4 - Anlagen zur Herstellung von Wellpappe 
7. Nahrungs-, Genuss- und 

Futtermittel, landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 

 

7.1 Anlagen zum Halten oder zur 
Aufzucht von Geflügel oder zum 
Halten von Schweinen mit 

- 

 a)    7 000 Hennenplätzen,  
 b)  14 000 Junghennenplätzen,  
 c)  14 000 Mastgeflügelplätzen,  
 d)    7 000 Truthühnermastplätzen,  
 e)       700 Mastschweineplätzen oder  
 f)       250 Sauenplätzen  
 oder mehr; bei gemischten Beständen 

werden die Vom-Hundert-Anteile, bis 
zu denen die vorgenannten Platzzahlen 
jeweils ausgeschöpft werden, addiert; 
erreicht die Summe der Vom-
Hundert-Anteile einen Wert von 100, 
ist ein Genehmigungsverfahren 
durchzuführen  

 

7.2 Anlagen zum Schlachten von Anlagen zum Schlachten von 
 a) 5 000 Kilogramm oder mehr 

Lebendgewicht Geflügel oder 
a) 500 bis weniger als 5000 

Kilogramm Lebendgewicht Ge-
flügel oder 

 b) 40 000 Kilogramm oder mehr 
Lebendgewicht sonstiger Tiere 

b) 8 000 bis weniger als 40 000 
Kilogramm Lebendgewicht 
sonstiger Tiere 

 je Woche je Woche 
7.3 Anlagen zum Schmelzen von 

tierischen Fetten mit Ausnahme der 
Anlagen zur Verarbeitung von 
selbstgewonnenen tierischen Fetten zu 
Speisefetten in Fleischereien mit einer 
Leistung bis zu 200 Kilogramm 
Speisefett je Woche 

- 

7.4 Anlagen zur fabrikmäßigen 
Herstellung von Tierfutter durch 
Erwärmen der Bestandteile tierischer 
Herkunft 

Anlagen zur Verarbeitung von 
Kartoffeln, Gemüse, Fleisch oder Fisch 
für die menschliche Ernährung, soweit 1 
Tonne dieser Nahrungsmittel je Tag 
oder mehr durch Erwärmen verarbeitet 
wird, ausgenommen 

 - Anlagen zum Sterilisieren oder 
Pasteurisieren dieser 
Nahrungsmittel in geschlossenen 
Behältnissen und 
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 - Küchen von Gaststätten, Kantinen, 

Krankenhäusern und ähnlichen 
Einrichtungen und 

7.5 - Anlagen zum Räuchern von Fleisch- 
oder Fischwaren, ausgenommen 
- Anlagen in Gaststätten und 
- Räuchereien mit einer 

Räucherleistung von weniger als 
1000 Kilogramm Fleisch- oder 
Fischwaren je Woche 

7.6 - Anlagen zum Reinigen oder zum 
Entschleimen von tierischen Därmen 
oder Mägen, ausgenommen Anlagen, in 
denen weniger Därme oder Mägen je 
Tag behandelt werden als beim 
Schlachten von weniger als 4000 
Kilogramm sonstiger Tiere nach 
Nummer 7.2 Spalte 2 Buchstabe b 
anfallen 

7.7 - Anlagen zur Zubereitung oder 
Verarbeitung von Kälbermägen zur 
Labgewinnung, ausgenommen Anlagen, 
in denen weniger Kälbermägen je Tag 
eingesetzt werden als beim Schlachten 
von weniger als 4000 Kilogramm Tiere 
nach Nummer 7.2 Spalte 2 Buchstabe b 
anfallen 

7.8  Anlagen zur Herstellung von Gelatine, 
Hautleim, Lederleim oder 
Knochenleim 

- 

7.9 Anlagen zur Herstellung von Futter- 
oder Düngemitteln oder technischen 
Fetten aus den 
Schlachtnebenprodukten Knochen, 
Tierhaare, Federn, Hörner, Klauen 
oder Blut 

- 

7.10 Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten 
unbehandelter Tierhaare mit 
Ausnahme von Wolle, ausgenommen 
Anlagen für selbstgewonnene 
Tierhaare in Anlagen, die nicht durch 
Nummer 7.2 erfasst werden 

- 

7.11 Anlagen zum Lagern unbehandelter 
Knochen, ausgenommen Anlagen für 
selbstgewonnene Knochen in 

 - Fleischereien, in denen je Woche 
weniger als 4000 Kilogramm 
Fleisch verarbeitet werden, und 

 - Anlagen, die nicht durch Nummer 
7.2 erfasst werden 

- 
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7.12 Anlagen zur Tierkörperbeseitigung 

sowie Anlagen, in denen 
Tierkörperteile oder Erzeugnisse 
tierischer Herkunft zur Beseitigung in 
Tierkörperbeseitigungsanlagen 
gesammelt oder gelagert werden 

- 

7.13 - Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, 
Lagern oder Enthaaren ungegerbter 
Tierhäute oder Tierfelle, ausgenommen 
Anlagen, in denen weniger Tierhäute 
oder Tierfelle je Tag behandelt werden 
als beim Schlachten von weniger als 
4000 Kilogramm sonstiger Tiere nach 
Nummer 7.2 Spalte 2 Buchstabe b 
anfallen 

7.14 - Anlagen zum Gerben einschließlich 
Nachgerben von Tierhäuten oder 
Tierfellen 

7.15 Kottrocknungsanlagen - 
7.16 Anlagen zur Herstellung von 

Fischmehl oder Fischöl 
- 

7.17 Anlagen zur Aufbereitung oder zur 
ungefassten Lagerung von Fischmehl 

Anlagen zum Umschlag oder zur 
Verarbeitung von ungefasstem 
Fischmehl, soweit 200 Tonnen oder 
mehr je Tag bewegt oder verarbeitet 
werden können 

7.18 Garnelendarren (Krabbendarren) oder 
Kochereien für Futterkrabben 

- 

7.19 - Anlagen, in denen Sauerkraut 
hergestellt wird, soweit 10 Tonnen Kohl 
oder mehr je Tag verarbeitet werden 

7.20 - Malzdarren 
7.21 Mühlen für Nahrungs- oder 

Futtermittel mit einer 
Produktionsleistung von 500 Tonnen 
je Tag oder mehr 

Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel 
mit einer Produktionsleistung von 100 
Tonnen bis weniger als 500 Tonnen je 
Tag 

7.22 - Anlagen zur Herstellung von Hefe oder 
Stärkemehlen, ausgenommen Anlagen, 
die ausschließlich Forschungszwecken 
dienen 

7.23 Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher 
Fette oder Öle, soweit die Menge des 
eingesetzten Extraktionsmittels 1 
Tonne oder mehr beträgt 

- 

7.24 Anlagen zur Herstellung oder 
Raffination von Zucker unter 
Verwendung von Zuckerrüben oder 
Rohzucker 

- 



 

 
 

Spalte 1 Spalte 2 
7.25 - Anlagen zur Trocknung von Grünfutter, 

ausgenommen Anlagen zur Trocknung 
von selbstgewonnenem Grünfutter im 
landwirtschaftlichen Betrieb 

7.26 - Hopfen-Schwefeldarren 
7.27 - Melassebrennereien, Biertrebertrock-

nungsanlagen und Brauereien mit einem 
Ausstoß von 5000 hl Bier oder mehr je 
Jahr 

7.28 - Anlagen zur Herstellung von 
Speisewürzen aus tierischen oder 
pflanzlichen Stoffen unter Verwendung 
von Säuren 

7.29 - Anlagen zum Rösten oder Mahlen von 
Kaffee oder Abpacken von gemahlenem 
Kaffee mit einer Leistung von jeweils 
250 Kilogramm oder mehr je Stunde 

7.30 - Anlagen zum Rösten von Kaffee-
Ersatzprodukten, Getreide, 
Kakaobohnen oder Nüssen mit einer 
Leistung von 75 Kilogramm oder mehr 
je Stunde 

7.31 - Anlagen zur Herstellung von 
a) Lakritz, 
b) Herstellung von Kakaomasse aus 

Rohkakao oder  
c) thermischen Veredlung von Kakao- 

oder Schokoladenmasse 
7.32 - Anlagen zum Trocknen von Milch, 

Erzeugnissen aus Milch oder von 
Milchbestandteilen mit Sprühtrocknern 

7.33 - Anlagen zum Befeuchten von Tabak 
unter Zuführung von Wärme oder 
Aromatisieren oder Trocknen von 
fermentiertem Tabak 

8. Verwertung und Beseitigung von 
Reststoffen und Abfällen  

8.1 Anlagen zur teilweisen oder 
vollständigen Beseitigung von festen, 
flüssigen oder gasförmigen Stoffen 
oder Gegenständen durch Verbrennen; 
für Anlagen zur Beseitigung von 
Stoffen, die halogenierte 
Kohlenwasserstoffe enthalten, gilt das 
Genehmigungserfordernis auch, 
soweit den Umständen nach zu 
erwarten ist, daß sie weniger als 
während der zwölf Monate, die auf die 
Inbetriebnahme folgen, an demselben 
Ort betrieben werden 

 
 
- 
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8.2 Anlagen zur thermischen Zersetzung 

brennbarer fester oder flüssiger Stoffe 
unter Sauerstoffmangel (Pyrolysean-
lagen) 

- 

8.3 Anlagen zur Rückgewinnung von 
einzelnen Bestandteilen aus festen 
Stoffen durch Verbrennen 

Anlagen zur thermischen Behandlung 
a) edelmetallhaltiger Rückstände 

einschließlich der Präparation, 
soweit die Menge der 
Ausgangsstoffe 10 Kilogramm oder 
mehr pro Tag beträgt, oder  

b) von mit organischen Verbindungen 
verunreinigten Metallen, wie z. B. 
Walzzunder, Aluminiumspäne 

8.4 Anlagen, in denen feste, flüssige oder 
gasförmige Abfälle, auf die die 
Vorschriften des Abfallgesetzes 
Anwendung finden, aufbereitet 
werden, mit einer Leistung von 10 
Tonnen oder mehr je Stunde, 
ausgenommen Anlagen, in denen 
Stoffe aus in Hausha ltungen 
anfallenden oder aus gleichartigen 
Abfällen durch Sortieren für den 
Wirtschaftskreislauf zurückgewonnen 
werden 

Anlagen, in denen 
a) feste, flüssige oder gasförmige 

Abfälle, auf die die Vorschriften 
des Abfallgesetzes Anwendung 
finden, aufbereitet werden, mit 
einer Leistung von 1 Tonne bis 
weniger als 10 Tonnen je Stunde 
oder 

b) Stoffe aus in Haushaltungen 
anfallenden oder aus gleichartigen 
Abfällen durch Sortieren für den 
Wirtschaftskreislauf 
zurückgewonnen werden, mit einer 
Leistung von 1 Tonne oder mehr je 
Stunde 

8.5 Anlagen zur Kompostierung mit einer 
Durchsatzleistung von mehr als 10 
Tonnen je Stunde (Kompostwerke) 

Anlagen zur Kompostierung mit einer 
Durchsatzleistung von 0,75 Tonnen bis 
weniger als 10 Tonnen je Stunde 

8.6 Anlagen zur chemischen Aufbereitung 
von cyanidhaltigen Konzentraten, 
Nitriten, Nitraten oder Säuren, soweit 
hierdurch eine Verwertung als 
Reststoff oder eine Entsorgung als 
Abfall ermöglicht werden soll; 
Nummer 4.1 bleibt unberührt 

- 

8.7 Anlagen zur Behandlung von 
verunreinigtem Boden, der nicht 
ausschließlich am Standort der Anlage 
entnommen wird 

Anlagen zur Behandlung von 
verunreinigtem Boden, der aus-
schließlich am Standort der Anlage 
entnommen wird 

8.8 Anlagen zur chemischen Behandlung 
von Abfällen 

- 

8.9 - Anlagen zur Lagerung oder Behandlung 
von Autowracks; Nummer 3.14 bleibt 
unberührt 
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8.10 Abfallentsorgungsanlagen zur 

Lagerung oder Behandlung von 
Abfällen im Sinne des § 2 Abs. 2 des 
Abfallgesetzes 

- 

8.11 - Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung 
oder Behandlung von Abfällen 

9. Lagerung, Be- und Entladen von 
Stoffen und Zubereitungen 

 

9.1 Anlagen, die der Lagerung von 
brennbaren Gasen in Behältern mit 
einem Fassungsvermögen von 30 
Tonnen oder mehr dienen, 
ausgenommen Anlagen zum Lagern 
von brennbaren Gasen oder 
Erzeugnissen, die brennbare Gase z. 
B. als Treibmittel oder Brenngas 
enthalten, soweit es sich um 
Einzelbehältnisse mit einem Volumen 
von jeweils nicht mehr als 1000 
Kubikzentimeter handelt 

a) Anlagen zur Lagerung von 
brennbaren Gasen oder 
Erzeugnissen, die brennbare Gase 
z. B. als Treibmittel oder Brenngas 
enthalten, soweit es sich um 
Einzelbehältnisse mit einem 
Volumen von jeweils nicht mehr 
als 1 000 Kubikzentimeter handelt, 
mit einer Lagermenge von 
insgesamt 30 Tonnen oder mehr, 

b) sonstige Anlagen zur Lagerung von 
brennbaren Gasen in Behältern mit 
einem Fassungsvermögen von 3 
Tonnen bis weniger als 30 Tonnen 

9.2 Anlagen, die der Lagerung von 
Mineralöl, flüssigen 
Mineralölerzeugnissen oder Methanol 
aus anderen Stoffen in Behältern mit 
einem Fassungsvermögen von 50 000 
Tonnen oder mehr dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 
a) 5000 Tonnen bis weniger als 

50 000 Tonnen 
Mineralölerzeugnissen, die einen 
Flammpunkt unter 21° C haben und 
deren Siedepunkt bei Normaldruck 
(1013 mbar) über 20° C liegt,  

b) von 5000 Tonnen bis weniger als 
50000 Tonnen Methanol aus 
anderen Stoffen als Mineralöl oder  

c) 10 000 Tonnen bis weniger als 
50 000 Tonnen Mineralöl oder 
sonstiger flüssiger 
Mineralöle rzeugnisse  

in Behältern dienen 
9.3 Anlagen, die der Lagerang von 200 

Tonnen oder mehr Acrylnitril dienen 
Anlagen, die der Lagerung von 20 
Tonnen bis weniger als 200 Tonnen 
Acrylnitril dienen 

9.4 Anlagen, die der Lagerung von 75 
oder mehr Tonnen Chlor dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 10 
Tonnen bis weniger als 75 Tonnen 
Chlor dienen 

9.5 Anlagen, die der Lagerung von 250 
Tonnen oder mehr Schwefeldioxid 
dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 20 
Tonnen bis weniger als 250 Tonnen 
Schwefeldioxid dienen 

9.6 Anlagen, die der Lagerung von 2000 
Tonnen oder mehr flüssigen 
Sauerstoffs dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 200 
Tonnen bis weniger als 2000 Tonnen 
flüssigen Sauerstoffs dienen 
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9.7 Anlagen, die der Lagerung von 500 

Tonnen oder mehr Ammoniumnitrat 
oder ammoniumnitrathaltiger 
Zubereitungen der Gruppe A nach 
Anhang V Nr. 2 der 
Gefahrstoffverordnung dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 25 
Tonnen bis weniger als 500 Tonnen 
Ammoniumnitrat oder 
ammoniumnitratha ltiger Zubereitungen 
der Gruppe A nach Anhang V Nr. 2 der 
Gefahrstoffverordnung dienen 

9.8 Anlagen, die der Lagerung von 100 
Tonnen oder mehr Alkalichlorat 
dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 5 
Tonnen bis weniger als 100 Tonnen 
Alkalichlorat dienen 

9.9 Anlagen, die der Lagerung von 100 
Tonnen oder mehr Pflanzenschutz- 
oder Schädlingsbekämpfungsmittel 
oder ihrer Wirkstoffe dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 5 
Tonnen bis weniger als 100 Tonnen 
Pflanzenschutz- oder 
Schädlingsbekämpfungsmittel oder 
ihrer Wirkstoffe dienen 

9.10 Anlagen zum Umschlagen von festen 
Abfällen im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
Abfallgesetzes mit einer Leistung von 
100 Tonnen oder mehr je Tag, 
ausgenommen Anlagen zum 
Umschlagen von Erdaushub oder von 
Gestein, das bei der Gewinnung oder 
Aufbereitung von Bodenschätzen 
anfällt 

- 

9.11 - Offene oder unvollständig geschlossene 
Anlagen zum Be- oder Entladen von 
Schüttgütern, die im trockenen Zustand 
stauben können, durch Kippen von 
Wagen oder Behältern oder unter 
Verwendung von Baggern, 
Schaufelladegeräten, Greifern, 
Saughebern oder ähnlichen 
Einrichtungen, soweit 200 Tonnen 
Schüttgüter oder mehr je Tag bewegt 
werden können, ausgenommen Anlagen 
zum Be- oder Entladen von Erdaushub 
oder von Gestein, das bei der 
Gewinnung oder Aufbereitung von 
Bodenschätzen anfällt; für nur saisonal 
genutzte Getreideannahmestellen tritt 
die Genehmigungspflicht erst bei einer 
Umschlagsleistung von 400 Tonnen 
oder mehr je Tag ein 

9.12 Anlagen, die der Lagerung von 100 
Tonnen oder mehr Schwefeltrioxid 
dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 15 
Tonnen bis weniger als 100 Tonnen 
Schwefeltrioxid dienen 
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9.13 Anlagen, die der Lagerung von 2500 

Tonnen oder mehr 
ammoniumnitrathaltiger 
Zubereitungen der Gruppe B nach 
Anhang V Nr. 2 der 
Gefahrstoffverordnung dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 100 
Tonnen bis weniger als 2500 Tonnen 
ammoniumnitrathaltiger Zubereitungen 
der Gruppe B nach Anhang V Nr. 2 der 
Gefahrstoffverordnung dienen 

9.14 Anlagen, die der Lagerung von 30 
Tonnen oder mehr Ammoniak dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 3 
Tonnen bis weniger als 30 Tonnen 
Ammoniak dienen 

9.15 Anlagen, die der Lagerung von 0,75 
Tonnen oder mehr Phosgen dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 0,075 
Tonnen bis weniger als 0,75 Tonnen 
Phosgen dienen 

9.16 Anlagen, die der Lagerung von 50 
Tonnen oder mehr 
Schwefelwasserstoff dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 5 
Tonnen bis weniger als 50 Tonnen 
Schwefelwasserstoff dienen 

9.17 Anlagen, die der Lagerung von 50 
Tonnen oder mehr Fluorwasserstoff 
dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 5 
Tonnen bis weniger als 50 Tonnen 
Fluorwasserstoff dienen 

9.18 Anlagen, die der Lagerung von 20 
Tonnen oder mehr Cyanwasserstoff 
dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 5 
Tonnen bis weniger als 20 Tonnen 
Cyanwasserstoff dienen 

9.19 Anlagen, die der Lagerung von 200 
Tonnen oder mehr 
Schwefelkohlenstoff dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 20 
Tonnen bis weniger als 200 Tonnen 
Schwefelkohlenstoff dienen 

9.20 Anlagen, die der Lagerung von 200 
Tonnen oder mehr Brom dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 20 
Tonnen bis weniger als 200 Tonnen 
Brom dienen 

9.21 Anlagen, die der Lagerung von 50 
Tonnen oder mehr Acetylen dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 5 
Tonnen bis weniger als 50 Tonnen 
Acetylen (Ethin) dienen 

9.22 Anlagen, die der Lagerung von 30 
Tonnen oder mehr Wasserstoff dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 3 
Tonnen bis weniger als 30 Tonnen 
Wasserstoff dienen 

9.23 Anlagen, die der Lagerung von 50 
Tonnen oder mehr Ethylenoxid dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 5 
Tonnen bis weniger als 50 Tonnen 
Ethylenoxid dienen 

9.24 Anlagen, die der Lagerung von 50 
Tonnen oder mehr Propylenoxid 
dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 5 
Tonnen bis weniger als 50 Tonnen 
Propylenoxid dienen 

9.25 Anlagen, die der Lagerung von 200 
Tonnen oder mehr Acrolein dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 20 
Tonnen bis weniger als 200 Tonnen 
Acrolein dienen 

9.26 Anlagen, die der Lagerung von 50 
Tonnen oder mehr Formaldehyd oder 
Paraformaldehyd (Konzentration ≥ 
90 %) dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 5 
Tonnen bis weniger als 50 Tonnen 
Formaldehyd oder Paraformaldehyd 
(Konzentration ≥ 90 %) dienen 

9.27 Anlagen, die der Lagerung von 200 
Tonnen oder mehr Brommethan 
dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 20 
Tonnen bis weniger als 200 Tonnen 
Brommethan dienen 
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9.28 Anlagen, die der Lagerung von 0,15 

Tonnen oder mehr Methylisocyanat 
dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 0,015 
Tonnen bis weniger als 0,15 Tonnen 
Methylisocyanat dienen 

9.29 Anlagen, die der Lagerung von 50 
Tonnen oder mehr Tetraethylblei oder 
Tetramethylblei dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 5 
Tonnen bis weniger als 50 Tonnen 
Tetraethylblei oder Tetramethylblei 
dienen 

9.30 Anlagen, die der Lagerung von 50 
Tonnen oder mehr 1,2-Dibromethan 
dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 5 
Tonnen bis weniger als 50 Tonnen 1,2-
Dibromethan dienen 

9.31 Anlagen, die der Lagerung von 200 
Tonnen oder mehr Chlorwasserstoff 
(verflüssigtes Gas) dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 20 
Tonnen bis weniger als 200 Tonnen 
Chlorwasserstoff (verflüssigtes Gas) 
dienen 

9.32 Anlagen, die der Lagerung von 200 
Tonnen oder mehr 
Diphenylmethandiisocyanat (MDI) 
dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 20 
Tonnen bis weniger als 200 Tonnen 
Diphenylmethandiisocyanat dienen 

9.33 Anlagen, die der Lagerung von 100 
Tonnen oder mehr 
Toluylendiisocyanat (TDI) dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 10 
Tonnen bis weniger als 100 Tonnen 
Toluylendiisocyanat dienen 

9.34 Anlagen, die der Lagerung von 20 
Tonnen oder mehr sehr giftiger Stoffe 
und Zubereitungen dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 2 
Tonnen bis weniger als 20 Tonnen sehr 
giftiger Stoffe und Zubereitungen 
dienen 

9.35 Anlagen, die der Lagerung von 200 
Tonnen oder mehr von sehr giftigen, 
giftigen, brandfördernden oder 
explosionsgefährlichen Stoffen oder 
Zubereitungen dienen 

Anlagen, die der Lagerung von 10 
Tonnen bis weniger als 200 Tonnen von 
sehr giftigen, giftigen, brandfördernden 
oder explosionsgefährlichen Stoffen 
oder Zubereitungen dienen 

9.36 - Anlagen zur Lagerung von Gülle mit 
einem Fassungsvermögen von 2500 
Kubikmetern oder mehr 
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10. Sonstiges  
10.1 Anlagen zur Herstellung, Bearbeitung, 

Verarbeitung, Wiedergewinnung oder 
Vernichtung von 
explosionsgefährlichen oder 
explosionsfähigen Stoffen im Sinne 
des Sprengstoffgesetzes, die zur 
Verwendung als Sprengstoffe, 
Zündstoffe, Treibstoffe, 
pyrotechnische Sätze oder zur 
Herstellung dieser Stoffe bestimmt 
sind; hierzu gehören auch die Anlagen 
zum Laden, Entladen oder 
Delaborieren von Munition oder 
sonstigen Sprengkörpern, 
ausgenommen Anlagen zur 
Herstellung von Zündhölzern und 
ortsbewegliche Mischladegeräte 

 
- 

10.2 Anlagen zur Herstellung von Zellhorn - 
10.3 Anlagen zur Herstellung von 

Zusatzstoffen zu Lacken oder 
Druckfarben auf der Basis von 
Cellulosenitrat, dessen Stickstoffgehalt 
bis zu 12,6 vom Hundert beträgt 

- 

10.4 - Anlagen zum Schmelzen oder 
Destillieren von Naturasphalt 

10.5 - Pechsiedereien 
10.6 - Anlagen zur Reinigung oder zum 

Aufbereiten von Sulfatterpentinöl oder 
Tallöl 

10.7 - Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- 
oder Synthesekautschuk unter 
Verwendung von Schwefel oder 
Schwefelverbindungen, ausgenommen 
Anlagen, in denen 
- weniger als 50 Kilogramm 

Kautschuk je Stunde verarbeitet 
werden oder 

- ausschließlich vorvulkanisierter 
Kautschuk eingesetzt wird 
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10.8 - Anlagen zur Herstellung von 

Bautenschutz-, Reinigungs- oder 
Holzschutzmitteln, soweit diese 
Produkte organische Lösemittel 
enthalten und von diesen eine Tonne je 
Stunde oder mehr eingesetzt werden; 
Anlagen zur Herstellung von 
Klebemitteln mit einer Leistung von 
einer Tonne oder mehr je Tag, 
ausgenommen Anlagen, in denen diese 
Mittel ausschließlich unter Verwendung 
von Wasser als Verdünnungsmittel 
hergestellt werden; Nummer 4.1 bleibt 
unberührt 

10.9 - Anlagen zur Herstellung von 
Holzschutzmitteln unter Verwendung 
von halogenierten aromatischen 
Kohlenwasserstoffen; Nummer 4.1 
bleibt unberührt 

10.10 - Anlagen zum Färben von Flocken, 
Garnen oder Geweben unter 
Verwendung von Färbebeschleunigern 
einschließlich der Spannrahmenanlagen, 
wenn die Färbekapazität täglich 1 
Tonne Flocken, Garne oder Gewebe 
übersteigt, ausgenommen Anlagen, die 
unter erhöhtem Druck betrieben werden 

10.11 - Anlagen zum Bleichen von Garnen oder 
Geweben unter Verwendung von 
alkalischen Stoffen, Chlor oder 
Chlorverbindungen 

10.15 - Prüfstände für oder mit 
Verbrennungsmotoren oder Gasturbinen 
mit einer Leistung von 300 Kilowatt 
oder mehr 

10.16 - Prüfstände für oder mit Luftschrauben, 
Rückstoßantrieben oder 
Strahltriebwerken 

10.17 - Anlagen, die an fünf Tagen oder mehr 
je Jahr der Übung oder Ausübung des 
Motorsports dienen, ausgenommen 
Modellsportanlagen 

10.18 - Schießstände für Handfeuerwaffen, 
ausgenommen solche in geschlossenen 
Räumen, und Schießplätze 

10.19 - Anlagen zur Luftverflüssigung mit 
einem Durchsatz von 25 Tonnen Luft je 
Stunde oder mehr 
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10.20 - Anlagen zur Reinigung von 

Werkzeugen, Vorrichtungen oder 
sonstigen metallischen Gegenständen 
durch thermische Verfahren 

10.21  Anlagen zur Innenreinigung von 
Eisenbahnkesselwagen, 
Straßentankfahrzeugen oder 
Tankcontainern sowie Anlagen zur 
automatischen Reinigung von Fässern 
einschließlich zugehöriger 
Aufarbeitungsanlagen, soweit die 
Behälter von organischen Stoffen 
gereinigt werden, ausgenommen 
Anlagen, in denen Behälter 
ausschließlich von Nahrungs-, Genuss- 
oder Futtermitteln gereinigt werden 

10.22 - Begasungs- und Sterilisationsanlagen, 
soweit der Rauminhalt der Begasungs- 
oder Sterilisationskammer 1 
Kubikmeter oder mehr beträgt und sehr 
giftige oder giftige Stoffe oder 
Zubereitungen eingesetzt werden 

10.23 - Anlagen zur Textilveredlung durch 
Sengen, Thermofixieren, 
Thermoisolieren, Beschichten, 
Imprägnieren oder Appretieren, 
einschließlich der zugehörigen 
Trocknungsanlagen, ausgenommen 
Anlagen, in denen weniger als 500 
Quadratmeter Textilien je Stunde 
behandelt werden 

10.24 - Krematorien 
10.25 Kälteanlagen mit einem Gesamtinhalt 

an Kältemittel von 30 Tonnen 
Ammoniak oder mehr 

Kälteanlagen mit einem Gesamtinhalt 
an Kältemittel von 3 bis weniger als 30 
Tonnen Ammoniak 

 


